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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Überprüfung von Energieaudits 

 

Um die europäischen Energie- und Klimaschutzziele zu erreichen, sehen die EU und Deutsch-
land Energieeffizienzmaßnahmen vor. Europäische Grundlage ist die Energieeffizienzrichtlinie 
2012/27/EU vom 25. Oktober 2012.1 Danach haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass alle 
Unternehmen, die kein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) sind, ein Energieaudit durch-
führen. Hierzu hat Deutschland 2015 das Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Ener-
gieeffizienzmaßnahmen (EDL-G)2 angepasst.3 Die beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) angesiedelte Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) verantwortet nach § 9 
Abs. 1, 2 EDL-G die Umsetzung des EDL-G. 

Das EDL-G setzt in den §§ 8-8d die Vorgaben der EU um, wonach alle Unternehmen ein Energie-
audit durchführen müssen, die kein KMU sind im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kom-
mission vom 6. Mai 2003.4 Sie sind außerdem verpflichtet - gerechnet vom Zeitpunkt der Fertig-
stellung des ersten Energieaudits - mindestens alle vier Jahre ein weiteres Energieaudit durchzu-
führen.5 § 8c Abs. 1 EDL-G schreibt vor, dass verpflichtete Unternehmen Daten zum Energieaudit 
proaktiv auf elektronischem Wege zu übermitteln haben.  

§ 8c Abs. 2 S. 1 EDL-G überträgt die Überprüfung dem BAFA: „Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle hat Stichprobenkontrollen zur Durchführung der Energieaudits im Sinne 
von § 8 Absatz 1 durchzuführen“. Neben der stichprobenhaften Überprüfung der Erfüllung der 
Energieauditpflicht nach dem EDL-G obliegt dem BAFA die Überprüfung der Erfüllung der 
Pflicht zum Betrieb von Energie- und Umweltmanagementsystemen, der Veröffentlichung von 

 

1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:de:PDF. 

2 https://www.gesetze-im-internet.de/edl-g/BJNR148310010.html.  

3  Artikel 1 des Gesetzes vom 15. April 2015 (BGBl I S. 578). 

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32003H0361. 

5 BAFA, Merkblatt für Energieaudits – Stand 01.03.2024, https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ener-
gie/ea_merkblatt.pdf. 
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Umsetzungsplänen nach den §§ 8 und 9 Energieeffizienzgesetz (EnEfG)6 sowie der Bereitstellung 
einer öffentlichen Liste von Personen, die zur Durchführung von Energieaudits berechtigt sind 
(Energieauditorenliste).7 Die Stichprobe generiert das BAFA automatisiert nach dem Zufallsprin-
zip. Das BAFA fordert die ausgewählten Unternehmen zu weiteren Nachweisen auf, wie z. B. zur 
Vorlage des Energieauditberichts.8 
 
Wer entgegen seiner Verpflichtung ein Energieaudit durchzuführen, ein Energieaudit nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt oder seiner Meldepflicht nicht voll-
umfänglich nachkommt, kann verpflichtet werden, ein Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 EUR 
zu zahlen (§ 12 EDL-G). Dies gilt auch, falls ein Unternehmen wahrheitswidrig behauptet, ein 
KMU zu sein. 
 
*** 

 

6 https://www.gesetze-im-internet.de/enefg/BJNR1350B0023.html.  

7 https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Energieaudit/energieaudit_node.html. 

8 BAFA, Merkblatt für Energieaudits – Stand 01.03.2024, S. 26, https://www.bafa.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Energie/ea_merkblatt.pdf. 
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